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[ll. = Inkrafttreten

l.
Allgemeiner Tell

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften - VV/VVG -
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) unter Einbeziehung von Mitteln der Europaischen
Union (Europaischer Sozialfonds — ESF) Zuwendungen zu den im ,Operationellen Programm zur
Umsetzung des Europaischen Sozialfonds in NRW 2007 - 2013" durchzufiihrenden arbeitspoliti-
schen MaBnahmen.

Die finanzielle Beteiligung des ESF erfolgt insbesondere auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 (Allgemeine Strukturfonds - VO), der Verordnung
(EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 08. Dezember 2006 (Durchfiihrungsverordnung), der
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 05. Juli 2006
(ESF-Verordnung) und der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008
zur Erklarung bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) (ABI L 214 vom 9.
August 2008, S. 3)

1.2
Gefordert werden MaBnahmen, deren Fordergrundlagen unter Il. (Programmteil) geregelt sind
und die Ziele der Prioritdtsachsen

A Steigerung der Anpassungsfahigkeit und Wettbewerbsfahigkeit von Beschaftigten und Un-
ternehmen,

B Verbesserung des Humankapitals und

C Verbesserung des Zugangs zu Beschaftigung sowie der sozialen Eingliederung von be-
nachteiligten Personen

unterstutzen.

1.3

Ein Anspruch auf Gewahrung von Zuwendungen besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel.
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2

21
Zuwendungsempfangende

Natulrliche und juristische Personen kénnen Zuwendungen erhalten.

2.2
Weiterleitung von Zuwendungen

Die Weiterleitung der Zuwendung wird unter Beachtung der Nr. 12 VV/VVG zu § 44 LHO zugelas-
sen.

Sie erfolgt durch privatrechtliche Vereinbarung. Die Vereinbarung bedarf der Schriftform (Ver-
trag zwischen Erst- und End- bzw. Zwischenempfanger zur Weiterleitung der Zuwendung). In
der Vereinbarung sind dem End- bzw. Zwischenempfénger die maBgebenden Bestimmungen
des Zuwendungsbescheides (einschl. der zutreffenden Nebenbestimmungen) aufzuerlegen. Ein
Musterweiterleitungsvertrag liegt der Bewilligung bei.

3
Zuwendungsvoraussetzungen

Ausnahmen von den VV/VVG zu § 44 LHO sowie von den ANBest-P/ANBest-G sind unter Il.
(Programmteil) programmspezifisch geregelt.

31
Bagatellgrenzen

Die nach

- Nr. 1.1 VV/VVG zu § 44 LHO vorgesehenen Bagatellgrenzen fiir die Bewilligung von Zuwen-
dungen sowie

- Nr. 8.8 VV/VVG zu § 44 LHO vorgesehenen Bagatellgrenzen fir Riickforderungen
kommen nicht zur Anwendung.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1
Zuwendungsart

Projektférderung

4.2
Form der Zuwendung

Zuschuss/Zuweisung
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4.3
Bemessungsgrundlage

4.3.1

Nach dem Realkostenerstattungsprinzip kommen Ausgaben fiir eine Beteiligung grundsatzlich
nur dann in Betracht, wenn es sich um tatsachlich getatigte Zahlungen in Form von Geldleistun-
gen handelt, die durch quittierte Rechnungen oder durch gleichwertige Buchungsbelege belegt
sind. Programm- und maBnahmeabhangige Ausnahmen sind im Rahmen der Regelungen des §
44 LHO zulassig.

4.3.2
Abweichend von Nr. 4.3.1 kénnen lineare Abschreibungen

- fur den Kauf von Mdbeln und
- Betriebsmitteln (z.B. Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, EDV)

bei denen ein unmittelbarer zeitlicher und sachlicher Zusammenhang mit dem Vorhaben besteht,
nach den Vorschriften des nationalen Steuerrechts und nach Art. 11 Abs. 3 Buchstabe c) der VO
(EG) Nr. 1081/2006 anteilig als Ausgaben behandelt werden.

Der Nachweis ist in Form von Buchungsbelegen zu erbringen, die gleichwertig mit Rechnungen
sind.

4.3.3
Nicht forderfahig sind folgende Ausgaben:

- erstattungsfahige Mehrwertsteuer,
- Bankspesen und Sollzinsen (insbesondere Darlehens- und Kontokorrentkreditzinsen) und

- Kauf von Mdébeln, Betriebsmitteln, Fahrzeugen, Infrastruktur, Immobilien und Grundsti-
cken.

4.3.4

Soweit eine MaBnahme aus Bundes- oder sonstigen Landesprogrammen oder aufgrund von
Rechtsvorschriften gefordert wird, ist die Gewahrung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie bis
zur Hohe der nach den anderen Férderregelungen gewahrten Leistungen ausgeschlossen.

4.3.5

Burgerschaftliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten kann als
fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Die zu bertcksichtigenden
Leistungen dirfen nicht in Erflllung einer Verpflichtung aus einem Beschaftigungsverhaltnis
oder einer organschaftlichen Stellung beim Zuwendungsempfangenden erbracht werden.

Im Rahmen birgerschaftlichen Engagements erbrachte Arbeitsleistung kann bei der Ermittlung
der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben einer geférderten MaBnahme wie folgt berlicksichtigt
werden:
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- Pro geleisteter Arbeitsstunde 10 €.

Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qualifikation erfordern, kann das fir Arbeit
und Qualifizierung zustéandige Ministerium im Einzelfall auf Vorschlag der Bewilligungsbehorde
einen héheren Betrag anerkennen.

Dabei ist der hdhere Betrag durch eine der Art nach identische - zumindest jedoch vergleichbare
- tatsachlich bezahlte Arbeitsleistung auBerhalb der geférderten MaBnahme nachzuweisen und
zu dokumentieren.

- Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt durch einfache Stundennachweise,
die vom Leistungserbringenden zu unterzeichnen sind. Diese mussen den Namen des ehrenamt-
lich Tatigen, das Datum, die Dauer und die Art der Leistung beinhalten und sind vom Zuwen-
dungsempfangenden gegenzuzeichnen. Die Stundennachweise sind dem Verwendungsnach-
weis beizuflgen.

- Die Hohe der fiktiven Ausgaben fir blrgerschaftliches Engagement darf 20 % der zuwen-
dungsfahigen Gesamtausgaben nicht Uberschreiten.

- Die Forderung wird auch bei Anrechnung der fiktiven Ausgaben nur bis zur Hohe der tat-
sachlich anfallenden Ausgaben gewahrt.

5
Verfahren

Die Regelungen gelten, soweit keine programmspezifischen Regelungen in Il. (Programmteil) ge-
troffen werden.

5.1
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung ist schriftlich bei der zustandigen Bezirksregierung
zu stellen (s. Anlage 1).

Soweit eine vorherige Stellungnahme durch zustandige Stellen vorgesehen ist, ist diese dem An-
trag beizufligen.

Die Antragsvordrucke kénnen bei der Bezirksregierung angefordert werden.

5.2
Bewilligungsverfahren

Der Zuwendungsbescheid wird von der zustandigen Bezirksregierung (= Bewilligungsbehorde)
erteilt.

5.3
Zwischen- und Verwendungsnhachweisverfahren

Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P und Nr. 7.1 ANBest-G ist
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- der Zwischennachweis mit Stichtag 31.12. jeden Jahres spatestens zum 31.01. des nachfol-
genden Jahres vorzulegen.

- der Verwendungsnachweis spatestens drei Monate nach Ablauf des Durchfihrungszeit-
raums vorzulegen. Abweichend hiervon gilt flir MaBnahmen, die im Monat Dezember enden, als
letzter Vorlagetag der 28. Februar des Folgejahres.

Abweichend von Nr. 6.4 der ANBest-P und Nr. 7.4 der ANBest-G beruht der Verwendungsnach-
weis und die mit dem Begleitsystem ABBA dokumentierten Finanzierungsdaten (Begleitbogen)
auf einer Belegliste, die die Einnahmen und Ausgaben getrennt voneinander in zeitlicher Reihen-
folge gegliedert nach Personalausgaben, Sachausgaben, Gemeinkosten, teilnehmerbezogene
Leistungen und sonstige Ausgaben, soweit sie nach dem ESF zuschussfahig sind, nachweist. Die
Belegliste ist mit dem Verwendungsnachweis und mit jedem ABBA-Begleitbogen vorzulegen.

Abweichend von Nr. 6.5 der ANBest-P sind die Originalbelege nur auf Anforderung vorzulegen
(gilt nicht fur 1. A 1).

Abweichend von Nr. 6.8, Satz 1 ANBest-P und 7.5 Satz 1 ANBest-G sind die Unterlagen bis zum
31.12.2022 aufzubewahren.

5.4
Zu beachtende Vorschriften

5.4.1

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
die Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen sind.

5.4.2
Fur die Unwirksamkeit, die Ricknahme und den Widerruf der Zuwendungsbescheide sowie fur
die RlUckforderung der Zuwendung finden die §§ 48, 49, 49a VwVfG NRW Anwendung.

5.4.3

Der Europaische Rechnungshof, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, die EU-Kom-
mission, die Prifbehorde flir den ESF und die Vertreter des Zuwendungsgebers sowie von die-
sen Beauftragte sind berechtigt, Prifungen vorzunehmen.

Il.
Programmteil

Prioritdtsachse A:
Steigerung der Anpassungsfahigkeit und Wettbewerbsfahigkeit von Beschaftigten und Unter-
nehmen

A1
Potentialberatung
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A1
Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die beteiligungsorientierte Beratung (= Potentialberatung).
Eine Potentialberatung beinhaltet:

- Analyse der Starken und Schwachen des Unternehmens hinsichtlich der mit der Bera-
tungsstelle identifizierten Problem- und Aufgabenstellung, Unternehmensstrategie.

- Entwicklung von Losungswegen und Handlungszielen sowie deren Verortung im Zusam-
menhang der Handlungsfelder Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeit und Gesundheit, Personal-
entwicklung, Qualifizierungsbedarf, Altersstruktur, Fachkraftebedarf.

- Festlegung von MaBnahmen in einem Handlungsplan.
- Umsetzung dieser MaBnahmen gemaR den zeitlichen Mdglichkeiten.

Prozessbezogenes Ergebnis der Potentialberatung ist ein verbindlicher betrieblicher Handlungs-
plan.

A1.2
Zuwendungsempfangende

Unternehmen mit weniger als 250 Beschaftigten (Auszubildende bleiben bei der Berechnung un-
berilicksichtigt, Teilzeitbeschaftigte — auch geringfligig Beschaftigte — sind anteilig zu bertck-
sichtigen) als nattirliche und juristische Personen des privaten Rechts.

Juristische Personen des privaten Rechts, an denen Bund, Lander und/oder Gemeinden/Gemein-
deverbande beteiligt sind, werden nur gefordert, wenn diese Beteiligung nicht Gber 50% liegt.

A13
Zuwendungsvoraussetzungen/-ausschluss

Die nach Nr. 1.3 der VV zu § 44 LHO notwendige Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen MaB-
nahmebeginns qilt als erteilt.

A1.3.1
Voraussetzungen

- Sitz und Arbeitsstatte des zu beratenden Unternehmens liegen in Nordrhein-Westfalen.

- Beschaftigung mindestens einem vollzeitbeschaftigten sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitnehmenden (Unternehmen mit ausschlieBlich geringfiigig Beschaftigten und/oder Auszubil-
denden werden nicht gefordert).

- Einverstandniserklarung der betrieblichen Interessenvertretung (soweit vorhanden).

- »de- minimis- Regelung” gem. der VO (EG) Nr. 1998/2006.
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- Unternehmen alter als 5 Jahre.

- Nachweis der Beratung des Unternehmens bei einer Beratungsstelle fiir Potentialbera-
tung, die vor Beginn der Potentialberatung stattgefunden hat.

- Der Antrag auf Forderung wird nach erfolgter Potentialberatung innerhalb von 9 Monaten
nach der Beratung in der Beratungsstelle flir Potentialberatung bei der zustandigen Bewilli-
gungsbehdrde gestellt.

- Soweit bei der zur Férderung beantragten Potentialberatung der zulassige Umfang an Be-
ratungstagen nicht ausgeschopft ist, kann eine weitere Potentialberatung geférdert werden,
wenn

- hierdurch die maximale Anzahl von 15 Beratungstagen nicht iberschritten wird und

- die notwendige Beratung in der Beratungsstelle fur Potentialberatung innerhalb von 12
Monaten nach dem Beratungstermin zur vorhergehenden Potentialberatung erfolgt.

- Eine weitere Potentialberatung mit einem Umfang von maximal 15 Beratungstagen kann
nur gefordert werden, wenn die Beratung in der Beratungsstelle flr Potentialberatung friihestens
36 Monate nach Bewilligung der letzten Potentialberatung (Datum des Zuwendungsbescheides)
stattgefunden hat.

A13.2
Forderausschluss/-beschrankung

Nicht gefordert werden:

Beratungen,

- die mit dem Beratungsunternehmen vor der Beratung in der Beratungsstelle fur Potential-
beratung vertraglich vereinbart wurden,

- far die eine Drittfinanzierung in Anspruch genommen wird,

- durch Unternehmensangehdrige oder durch ein mit dem Unternehmen mehrheitlich un-
mittelbar oder mittelbar verbundenes Beratungsunternehmen,

- durch Angehdrige der Vertretungsberechtigten des Unternehmens,

- die allgemeine Rechts- sowie Versicherungs- und Steuerfragen und/oder die Erarbeitung
von Vertrdgen zum Inhalt haben,

- die Personalabbau anstreben
sowie

- fachspezifische Beratungen ohne Bericksichtigung der Verbindungen zu bzw. zwischen
Arbeitsorganisation / Personalentwicklung / Gesundheitsforderung,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/54



- Existenzgrindungsberatung, Akquisetatigkeiten, QualifizierungsmaBnahmen, Konkursab-
wehr- und Beschaftigtentransferberatung, Zertifizierungsverfahren,

- Architekten- und Ingenieurleistungen.

Al4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

A14.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung.

A1.4.2
Bemessungsgrundlage

Notwendige Ausgaben eines Beratungstages.

A1.4.3
Forderhohe

50 % der Ausgaben fir 1 bis maximal 15 Beratungstage,
jedoch héchstens 500 € pro Beratungstag.

A15
Verfahren

A1.51

Die Beratungsstellen geben mittels Beratungsprotokoll gegentiber den Bewilligungsbehdérden ei-
ne fachliche Stellungnahme zur grundsatzlichen Foérderfahigkeit und ggfls. mit Beratungsscheck
zum Umfang der Foérderung (Beratungsunternehmen, Anzahl Beratungstage) ab.

Der Antrag auf Bewilligung einer Potentialberatung ist mit dem hierflr von der Beratungsstelle
ausgegebenen Formular innerhalb von 9 Monaten nach der Beratung in der Beratungsstelle fir
Potentialberatung zu stellen. Die Bewilligung und Auszahlung der Férderung erfolgen nach Pri-
fung des Antrags und der dem Antrag beizufligenden Unterlagen.

A1.5.2

Will ein Unternehmen bei negativer Stellungnahme der Beratungsstelle einen Antrag stellen, hat
dies mit einem bei der Bewilligungsbehorde anzufordernden Formular zu erfolgen. Die Bewilli-
gung erfolgt nach Priifung des Antrags. Die Auszahlung erfolgt nach Uberpriifung des Verwen-
dungsnachweises.

Die unter Nr. A 1.3 geregelte Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen MaBnahmebeginns gilt nicht
fUr die Potentialberatungen gem. Nr. A 1.5.2.

A1.5.3

Ein Beratungstag umfasst 8 Stunden. Die Beratung hat grundsatzlich mit Beteiligung von Vertre-
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tenden des Unternehmens und in der Regel im Unternehmen stattzufinden. Vor- und Nachberei-
tungszeiten fir die Beratungen, Fahrtzeiten und telefonische Beratungen sind nicht forderfahig.
Die Aufteilung eines Beratungstages ist zulassig; abrechnungsfahig sind nur ganze Beratungsta-

ge.

A2
Kompetenzentwicklung von Beschéaftigten durch Bildungsscheckverfahren

A 21
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Ausgaben fir die berufliche Weiterbildung, die der Kompetenzentwicklung
von Beschaftigten, Berufsriickkehrenden und Selbstandigen in den ersten 5 Jahren der selbst-
standigen Tatigkeit in NRW dienen.

Zur grundsatzlichen Feststellung der Férderfahigkeit erfolgt eine fachliche Stellungnahme in
Form eines Bildungsschecks fur

a) Unternehmen mit Arbeitsstatte in NRW (betrieblicher Zugang)

b) Beschaftigte mit Wohnsitz oder Arbeitsstatte in NRW, Berufsriickkehrende und Selbstandi-
ge in den ersten 5 Jahren der selbstandigen Tatigkeit (individueller Zugang) durch eine dafiir zu-
gelassene Beratungsstelle.

A22
Zuwendungsempfangende

Weiterbildungsanbietende als natlirliche und juristische Personen.

A23
Zuwendungsvoraussetzungen/-ausschluss

Die nach Nr. 1.3 der VV/VVG zu § 44 LHO notwendige Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen
MaBnahmebeginns qilt als erteilt.

A 2.31
Voraussetzungen:

- Antragstellende sind auf dem Bildungsscheck als mégliche Anbietende vermerkt.

- Die Weiterbildung muss den auf dem Bildungsscheck aufgefiihrten Inhalt der Bildungs-
maBnahme abdecken und fir die dort namentlich benannte Person erbracht werden.

- Die Kursbuchung muss innerhalb der auf dem Bildungsscheck vermerkten Einlosungsfrist
erfolgt sein.

- Der nicht durch die beantragte Zuwendung abgedeckte Anteil der Kosten der Weiterbil-
dung wurde nachweislich
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a) beim betrieblichen Zugang von dem auf dem Bildungsscheck eingetragenen Unternehmen
und

b)  beim individuellen Zugang von der auf dem Bildungsscheck genannten Person gezahilt.
- Unternehmen kdnnen in einem Kalenderjahr bis zu 20 Bildungsschecks erhalten.

- Die Erstattung von Fahrtkosten, Kosten fur Unterkunft und Verpflegung sowie Kosten fur
separat ausgewiesene Lehr- und Lernmittel gehért nicht zu den Kursentgelten.

A23.2
Foérderausschluss/-beschrankung

A 2.3.2.1
Folgende Personengruppen kénnen keine Bildungsschecks erhalten:

- Beschaftigte und Honorarkrafte der
a) Weiterbildungsberatungsstelle.
b) Weiterbildungsanbieter flir Kurse bei ihrem Beschaftigungsunternehmen.

- Beschaftigte, die neben einem Einkommen aus einer geringfluigigen oder gering bezahlten
beruflichen Tatigkeit Leistungen nach dem SGB lll erhalten (sog. ALG | - Empfangende).

- Beschaftigte im 6ffentlichen Dienst.

A2322
Eine Erstattung des Bildungsschecks ist ausgeschlossen, wenn

- es sich um arbeitsplatzbezogene Anpassungsqualifizierungen, Fortbildungen, deren Kos-
ten aufgrund gesetzlicher Regelungen oder untergesetzlicher Normen vom Arbeitgeber zu Uber-
nehmen sind, akademische Abschlisse oder dem privaten Bereich zuzuordnende Angebote
handelt.

- individuell fur den Betrieb angepasste Fortbildungen, die nicht zu Festpreisen am Markt
angeboten werden und deren Angebot der Allgemeinheit nicht 6ffentlich zuganglich ist.

- Weiterbildung in Form von Einzelunterricht stattfindet.

- es sich um Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Kongresse, Messen, Studiengan-
ge mit staatlich anerkanntem akademischen Abschluss oder um Weiterbildungsveranstaltungen
mit einem Umfang von bis zu 6 Unterrichtsstunden handelt.

- die Weiterbildung teilnehmerbezogen von anderen Stellen finanziert wird bzw. aufgrund
eines rechtlichen Anspruchs zu finanzieren ist.

- der Antrag gestellt wird, bevor die Mindestunterrichtszeit (= 6 Stunden) durchgefihrt
wurde.
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- das gesamte Kursentgelt bereits vor Antragstellung entrichtet wurde.

A2.4
Art und Umfang, Héhe der Zuwendung

A241
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung.

A24.2
Bemessungsgrundlage

Kursentgelte (Teilnahme- und Priifungsentgelte).

A24.3
Forderhohe

50% der Weiterbildungskosten, héchstens jedoch 500 € pro Bildungsscheck.

A24.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

A24.41
Weiterbildungskosten im Sinne dieser Richtlinie sind fur den

a) betrieblichen Zugang (= Weiterbildung von Beschaftigten eines Unternehmens und
Selbststandige in den ersten 5 Jahren der selbststandigen Tatigkeit) die Nettokosten der Weiter-
bildungsmaBnahme (Teilnahme- und Priifungsentgelte ohne Mehrwertsteuer).

b) individuellen Zugang (= einzelne Beschaftigte und Berufsriickkehrende) die Bruttokos-
ten der WeiterbildungsmaBnahme (Teilnahme- und Prifungsentgelte inkl. Mehrwertsteuer).

A2.4.4.2
Bei vereinbarter Ratenzahlung fiir Kurse mit Kursentgelten tber 1.000 € ist es ausreichend, wenn
der zu erbringende Eigenanteil in Héhe von mindestens 500 € nachgewiesen wird.

A3
Weiterbildungsberatung

A 3.1
Gegenstand der Forderung

A 3.11

Gefordert werden Weiterbildungsberatungen von Unternehmen mit weniger als 250 Beschaftig-
ten, Berufsriickkehrenden, Beschaftigten und Selbstandigen in den ersten 5 Jahren der selb-
standigen Tatigkeit im Rahmen des Programms Kompetenzentwicklung durch Bildungsscheck-
verfahren.
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A3.12
Gefordert wird die Beratung zur Bildungsbedarfsermittlung in Unternehmen.

A 3.2
Zuwendungsempfangende

Von den Regionen benannte und dem fiir Arbeit zustandigen Ministerium zugelassenen Bera-
tungseinrichtungen als naturliche und juristische Personen.

A 3.3
Zuwendungsvoraussetzungen/-ausschluss

Gefordert werden Beratungsstellen, die fur die unter A 3.1 genannten Beratungen ausgewahlt
wurden.

A 3.3.1

Voraussetzungen zu A 3.1.Tund A 3.1.2

- Die Beratungsstellen beraten die Ratsuchenden kostenlos.
Voraussetzungen zu A 3.1.1

- Soweit die antragstellende Person die Voraussetzungen zum Erhalt des Pramiengut-
scheins im Rahmen der Bildungspramie erfillt, geht dieser dem Bildungsscheck vor.

A3.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

A3.4.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung als Pauschale.

A3.4.2
Bemessungsgrundlage

Personalausgaben einer Beratung.

A 3.4.3
Forderhohe

A 3.4.3.1
Bildungsscheck

A 3.4.3.11
60 € pro Beratung von Unternehmen.

A 3.4.3.1.2
30 € pro Beratung von einzelnen Beschaftigten und Berufsriickkehrenden.
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A 3.4.3.2
Beratung zur Bildungsbedarfsermittlung von Unternehmen

A 3.4.3.21
80 € pro Beratung eines Unternehmens in der Beratungsstelle.

A 3.4.3.2.2
120 € pro Beratung eines Unternehmens an dessen Arbeitsstatte.

A4
Beschaftigtentransfer

A4
Gegenstand der Férderung

Gefordert werden kann der Transfer von Arbeitslosigkeit Bedrohter in eine neue Beschaftigung
durch Beratung und flankierende Tatigkeiten.

A4.2
Zuwendungsvoraussetzungen

A4.21
Voraussetzungen

Beratung und flankierende Tatigkeiten kdnnen nur mit Zustimmung des fur Arbeit zustandigen
Ministeriums geférdert werden

- fr Unternehmen, die den EU-Kriterien fur KMU entsprechen. Das Unternehmen muss ei-
ne dementsprechende Erklarung abgeben, oder

- flr Unternehmen, die von Insolvenz bedroht sind oder insolvent sind. Nachweis erfolgt
durch ein entsprechendes Gutachten (z. B. Hausbank oder Steuerberater) oder

- flr Unternehmen, die sich nachweislich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden und
die fUr die Region eine besondere arbeitsmarktpolitische Bedeutung haben.

Weitere Voraussetzungen:

- Im Unternehmen miissen Beschaftigte durch einen Personalabbau von Arbeitslosigkeit
bedroht sein.

- Grundsatzlich muss ein Transfersozialplan abgeschlossen sein.

A4.22
Foérderausschluss/-beschrankung

- Fir nach anderen Bundes- oder Landesprogrammen gefdrderte identische Fordergegen-
stande kann keine Aufstockung nach diesem Programm erfolgen.
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- Nach diesem Programm ist eine erganzende Forderung von nach § 216a SGB Il finanzier-
ten Transferagenturen ausgeschlossen.

- Forderdauer in der Regel max. 12 Monate.

A 4.3
Art und Umfang , Hohe der Zuwendung

A 4.31
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

A4.3.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.

A 4.3.3
Forderhohe

A 4.3.3.1
Beratung

Festbetrag 64.508 € pro Jahr.

A 4.3.3.2
Flankierende Tatigkeiten

Festbetrag 56.615 € pro Jahr.
Personalschllissel: Untergrenze 1:60 TN.

A4d.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Ein vermittlungsorientiertes Projektkonzept hat spatestens bis vier Wochen nach dem genehmig-
ten MaBnahmebeginn vorzuliegen. Erst dann kann die Férderung ausgezahlt werden.

Prioritatsachse B:
Verbesserung des Humankapitals

B1
Forderung von laufenden Kosten der Uberbetrieblichen Unterweisung von Auszubildenden mit-
telstandischer Unternehmen in Industrie und Handel

B 1.1
Gegenstand der Férderung
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Gefordert werden die laufenden Kosten der Uberbetrieblichen Unterweisung von Auszubilden-
den mittelstandischer Unternehmen aus Industrie und Handel, um deren Ausbildungsqualitat zu
sichern und zu verbessern.

B12
Zuwendungsempfangende

Berufsféorderungswerk der Bauindustrie Nordrhein-Westfalen e.V.; Letztempfangende sind die
beteiligten Bildungstrager.

B1.3
Zuwendungsvoraussetzungen

B 1.3.1
Gefordert werden Unternehmen bzw. Niederlassungen von Unternehmen mit bis zu 250 Mitar-
beitern.

B1.3.2
Die ortlich zustandige Industrie- und Handelskammer (IHK) bestatigt, dass

- die Uberbetrieblich vermittelten Ausbildungsabschnitte in den Ausbildungsbetrieben nicht
erbracht werden konnen,

- sie zur qualitativen Verbesserung des Ausbildungsstandards notwendig sind und

- die Uberbetriebliche Ausbildungswerkstatt fiir die Ausbildung gemaB Berufsbildungsge-
setz geeignet ist.

B1.3.3
Ein Lehrgang ist nur férderfahig, wenn

- mindestens 6 Personen teilnehmen. Eine Ausnahme stellen Lehrgange dar, deren Durch-
flihrung nach geltenden Rechtsvorschriften unabhangig von der Teilnehmerzahl zwingend ist.

- mindestens 4 Zeitstunden Unterricht abgehalten werden.

B14
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B1.4.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

B1.4.2
Bemessungsgrundlage

Personalausgaben
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B1.4.3
Forderhohe

Max. 80% der Personalausgaben fir eine Stelle gem. Entgeltgruppe 11, Stufe 5 TV-L.

B1.4.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B1.4.4.1

Bei der Berechnung der Teilnehmerzahl kdnnen nur solche Teilnehmende berlicksichtigt werden,
die mindestens zu 80 % des geplanten MaBnahmenzeitraumes tatsachlich teilgenommen haben
(Anwesenheitszeit).

B1.4.4.2
Die Personalausgaben flir einen Lehrgangstag errechnen sich aus dem Jahresgehalt dividiert
durch 220 Arbeitstage.

B2
Fdérderung von laufenden Kosten der Uberbetrieblichen Unterweisung von Auszubildenden mit-
telsténdischer Unternehmen im Handwerk

B 2.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden die laufenden Ausgaben fiir die Giberbetriebliche Unterweisung von Auszubil-
denden mittelstandischer Unternehmen im Bereich des Handwerks.

B 2.2
Zuwendungsempfangende

Landes-Gewerbefdrderungsstelle des nordrhein-westfalischen Handwerks e.V.;
Letztempfangende sind die Trager von Uberbetrieblichen Berufsbildungsstatten.

B2.3
Zuwendungsvoraussetzungen

B 2.3.1
Gefordert wird die Uberbetriebliche Ausbildung von Auszubildenden, deren Ausbildungsverhalt-
nis in den Lehrlingsrollen der nordrhein-westfalischen Handwerkskammern eingetragen ist.

Abweichend hiervon sind jedoch Auszubildende mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und einem
Lehrlingsrolleneintrag in einem angrenzenden Bundesland auch als férderfahig anzusehen, wenn
aufgrund einer wesentlich kirzeren Wegstreckenzeit liberbetriebliche Lehrgange in Nordrhein-
Westfalen besucht werden.

B23.2
Gefordert werden Unternehmen bzw. Niederlassungen von Unternehmen mit bis zu 250 Mitar-
beitern.
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B23.4

Die Berufsbildungsstatten, in denen die Uberbetriebliche Ausbildung durchgefiihrt werden soll,
mussen die personellen und sachlichen Voraussetzungen im Rahmen der Ausbildungsordnungen
und Ausbildungsrahmenplane erfillen.

B 2.3.5
Die zu vermittelnden Uberbetrieblichen Ausbildungskenntnisse sind nur forderfahig, wenn

- die Uberbetriebliche Unterweisung zwingend durch Kammerbeschluss vorgeschrieben ist
und / oder

- die Uberbetriebliche Unterweisung in der Ausbildungsordnung vorgeschrieben ist und /
oder

- sie vom fur Arbeit zustandigem Ministerium oder dem zustandigen Bundesministerium als
forderfahig anerkannt worden sind.

B 2.3.6

Die fur die Durchflhrung der Uberbetrieblichen Lehrgdnge in den Rahmenlehrplanen vorgesehe-
ne Mindest- und Hochstteilnehmerzahl ist einzuhalten. Abweichungen bedlrfen der Zustimmung
des fur Arbeit zustandigen Ministeriums.

B 237

Die Durchfuhrung der AusbildungsmaBnahmen findet in Berufsbildungsstatten des Handwerks
oder in anderen von den zustandigen Stellen nach der Handwerksordnung anerkannten Berufs-
bildungseinrichtungen als Ganztageslehrgange statt.

B2.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B2.4.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

B24.2
Bemessungsgrundlage

Vom Heinz-Piest-Institut (HPI) ermittelter Kostensatz je Lehrgang.

B2.4.3
Forderhohe

Max. 80% des HPI-Kostensatzes je Lehrgang und Teilnehmenden.

B2.4.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen
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Die Uberbetriebliche Berufsbildungsstatte hat den Ausfall von Unterweisungstagen schriftlich zu
dokumentieren. Der Ausfall eines Unterweisungstages ist forderunschadlich, wenn der Lehrstoff
in der Ubrigen Zeit vermittelt wurde. Der Ausfall von mehr als einem Tag pro Ausbildungswoche
ist forderunschadlich, wenn die ausgefallenen Tage in unmittelbarem Anschluss an den Lehr-
gang nachgeholt worden sind.

B3
3. Weg in der Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen

B 3.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Schaffung eines zusatzlichen freiwilligen Angebots betriebsnaher und praxis-
orientierter Ausbildungskapazitaten.

B 3.2
Zuwendungsempfangende

Trager von Bildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

B3.3
Zuwendungsvoraussetzungen

B 3.3.1

Die Zuwendungsempfangenden missen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBIG) bzw. der Hand-
werksordnung (HWO) in demjenigen Beruf zur Ausbildung berechtigt sein, den sie im ,3. Weg in
der Berufsausbildung in NRW" anbietet. Wird ein Beruf beantragt, der bislang nicht von diesem
Trager im 3. Weg ausgebildet wurde, ist eine Bescheinung der zustandigen Stelle (Kammer) Uber
die Ausbildungsberechtigung beizufugen.

B 3.3.2
Der Antragsteller hat die Durchfihrung der verbindlichen Abstimmung Uber den regionalen Be-
darf in einer Anlage zum Antrag zu erklaren.

B 3.3.3
Die formale Zuweisung der Jugendlichen in die MaBnahme erfolgt durch die Agenturen fur Arbeit
bzw. Trager der Grundsicherung.

B3.3.4

Es muss sich um eine Berufsausbildung in einem nach BBiG oder HWO anerkannten Ausbil-
dungsberuf handeln, die mindestens zu einem Drittel und maximal zur Halfte der Gesamtausbil-
dungszeit in einem oder mehreren Praktikumsbetrieben stattfinden soll. Die mdglichen Berufe
werden vom Ministerium vorgegeben.

B 3.3.5
Der Trager schlieBt den Ausbildungsvertrag ab. Auch diejenigen Auszubildenden, die nicht be-
rufsschulpflichtig sind, haben am Berufsschulunterricht teilzunehmen.
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B 3.3.6
Die Forderung der Teilnehmenden ist Uber max. 5 Jahre moglich.

B 3.3.7
Die Forderung der Ausbildungsvergitung kann nur gewahrt werden, wenn die zustandige ARGE,
Optionskommune oder Agentur flir Arbeit bislang keine Forderzusage getroffen hat.

B3.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 3.4.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

B 3.4.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben flr besetzte Platze der Teilnehmenden
Ausbildungsvergutung.

B 3.4.3
Forderhodhe

B 3.4.31
Der Festbetrag betragt 750 € pro Platz und Monat, sofern der Ausbildungsvertrag zwischen Teil-
nehmenden und Bildungstrager geschlossen wurde.

B 3.4.3.2

Im Falle eines Ausbildungsvertrages mit einem Betrieb liegt die berufsfachliche Ausbildung in der
Zustandigkeit des Betriebes. Wird dennoch die sozialpadagogische Begleitung, Bildungscoa-
ching oder Stitzunterricht durch den Trager erforderlich, erhalt er zur Férderung seiner Perso-
nal- und Sachausgaben eine Zuwendung von 500 € pro Monat und Platz.

B 3.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 3.5.1

Die tatsachlich besetzten Platze sind bis spatestens 6 Wochen nach Ausbildungsbeginn durch
eine Kopie des Ausbildungsvertrages mit Eintragungsvermerk der zustandigen Stelle nachzuwei-
sen. Platze, die nicht innerhalb von drei Monaten besetzt sind, werden aus der Férderung ausge-
schlossen.

B3.52

Die Ausbildungsvergttung wird in Hohe der Regelsatze nach § 246 S. 2 i.V.m. § 105 Abs. 1Nr. 1
des SGB Il zzgl. der vom Trager (unabhangig von der Héhe der Ausbildungsvergltung) zu tra-
genden Beitrage zur Gesamtsozialversicherung und zur Unfallversicherung gewahrt. Kiinftige
Anderungen dieser Gesetzesgrundlagen sind analog anzuwenden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 21/54



B 3.5.3

Bei vorzeitiger Beendigung eines Ausbildungsverhaltnisses soll eine unmittelbare Nachbeset-
zung erfolgen. Die Auswahlentscheidung trifft die Fallkonferenz aus Agentur fur Arbeit, ARGE
oder Optionskommune, Trager und Berufskolleg. Sollte der Platz nicht innerhalb von 3 Monaten
bis zum Ende der Bewilligungsphase nachbesetzt sein, so verfallt der Platz fiir den nachfolgen-
den Bewilligungszeitraum.

Die Méglichkeit zur Nachbesetzung kann zeitlich begrenzt werden. Die maBgeblichen Fristen
teilt die Bewilligungsbehorde den Zuwendungsempfangern mit.

Die fur frei gewordene Platze entstehenden Kosten kdnnen bis zu 3 Monate nach den in B
3.4.3.1 beschriebenen Konditionen erstattet werden. Bei der Nachbesetzung ist zu bericksichti-
gen, dass ausgeschiedenen Teilnehmenden unter Umstanden ein Wiedereinstieg ermdglicht
werden soll.

B354

Sofern die Ausbildung in einem zweijahrigen Beruf erfolgreich absolviert wurde, besteht die
Moglichkeit zum Durchstieg in die Ausbildung zu einem aufbauenden drei(einhalb)jahrigen Beruf
bis hin zum Abschluss. Das Ausbildungszeitkontingent von 5 Jahren pro Teilnehmendem darf
dadurch nicht Uberschritten werden. Mdgliche Durchstiegsberufe werden jeweils vom Ministeri-
um festgelegt. Der anschlieBende Ausbildungsvertrag kann mit einem Bildungstrager oder einem
Betrieb geschlossen werden.

B4
Forderung der betrieblichen Berufsausbildung im Verbund

B 4.1
Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplatze in einem Ausbildungsverbund
zwischen

a) Betrieben fir damit verbundene Kosten der Ausbildungsvergtitung. Das gilt auch, wenn ein
Bildungsdienstleister als ausbildender Verbundpartner auftritt, der lediglich die Ausbildungsin-
halte der Ausbildung gem. Ausbildungsrahmenplan tGbernimmt, die der Betrieb als Zuwendungs-
empfanger nicht durchfiihren kann.

b)  Betrieb/Betrieben und einem Bildungsdienstleister als Zuwendungsempfanger fir die Per-
sonal- und Sachkosten des Bildungsdienstleisters.

B4.2
Zuwendungsvoraussetzungen

B4.2.1
Voraussetzung fir die Gewahrung einer Zuwendung ist, dass

B 4.2.1.1

das den Ausbildungsvertrag abschlieBende Unternehmen nicht mehr als 250 Beschaftigte hat;
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B4.2.1.2

die betriebliche Berufsausbildung im Verbund in einem Beruf mit einer mindestens zweijahrigen
Ausbildungsdauer durchgefuhrt wird und der Beruf sich nach dem Berufsbildungsgesetz, der
Handwerksordnung oder dem AItPfIG richtet;

B4.2.1.3

die Verbundpartner die betriebliche Berufsausbildung im Verbund gemeinsam durchfiihren oder
koordinieren, um die Kenntnisse und Fahigkeiten nach der Ausbildungsordnung zu vermitteln,
die sonst der Ausbildungsvertrag abschlieBende Betrieb nicht allein vermitteln kann;

B4.2.1.4

wesentliche Teile der betrieblichen Ausbildung von einem oder mehreren Verbundpartnern (Be-
trieb, Bildungsstatte etc.) iUbernommen werden. Diese Ausbildungsanteile miissen insgesamt
mindestens 6 Monate der gesamten Ausbildungszeit betragen. Der Ausbildungsanteil beim Aus-
bildungsvertrag abschlieBenden Betrieb betragt mindestens die Halfte der Ausbildungsdauer (gilt
nicht flr den Bereich Altenpflege);

B4.2.1.5
die im Verbund zusammengeschlossenen Betriebe und sonstigen Bildungsstatten ihren Sitz in
Nordrhein-Westfalen haben;

B4.2.1.6
der Antrag auf Forderung vor Abschluss des Ausbildungsvertrages bei der zustandigen Bewilli-
gungsbehdrde gestellt wurde;

B4.21.7
die oder der Jugendliche seinen Wohnsitz vor Antritt der Ausbildung in Nordrhein-Westfalen hat.

B4.2.1.8
die oder der Jugendliche das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und keine Ausbildung im Sinne
von B 4.2.1.2 abgeschlossen hat.

B4.2.1.9
bei Verbiinden zwischen Betrieben keine Personenidentitaten zwischen den jeweiligen Ge-
schaftsfihrern bzw. Inhabern und Vorstanden der Verbundpartner bestehen.

B4.2.2

Fur den Bereich der Altenpflegeausbildung werden ausschlieBlich ambulante Pflegeeinrichtun-
gen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 Altenpflegegesetz (AltPfIG) gefordert, die die Praxisanleitung der
Schiilerin oder des Schiilers durch eine geeignete Fachkraft (Praxisanleitende) gem. § 2 Abs. 2
der Ausbildungs- und Prifungsverordnung fur den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpfle-
gers (AItPfIAPrV) sicherstellen. Die Zahl der Vollzeitbeschéftigten bzw. das Aquivalent an teilzeit-
beschaftigten Mitarbeitern darf 15 nicht Ubersteigen.

Der den Ausbildungsvertrag abschlieBende mobile Pflegedienst darf noch nicht oder nicht mehr
als zwei Ausbildungsjahrgange in den zurtickliegenden drei Jahre ausgebildet haben, da er bis-
her nicht alle nach der Ausbildungsordnung erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten im vollen
Umfang vermitteln kann.
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B 4.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 4.3.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

B 4.3.2
Bemessungsgrundlage

B 4.3.2.1
Verbinde zwischen Betrieben:

Ausbildungsvergitung des Auszubildenden.

Bildungsdienstleister sind als Betriebe zu behandeln, wenn sie als ausbildender Verbundpartner
handeln.

B 4.3.2.2
Verbilinde zwischen mindestens zwei Betrieben und einem Bildungsdienstleister:

Personal- und Sachausgaben des Bildungsdienstlers.

Die Zuwendung darf ausschlieBlich fiir Personal- und Sachkosten des Zuwendungsempfangers
verausgabt werden. Dariber hinaus werden die Kosten der betrieblich geleisteten Ausbildungs-
verglitung brutto als zuwendungsfahig anerkannt.

B 4.3.3
Forderhohe

50% der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben; max. 4.500 € pro Ausbildung eines Jugendli-
chen.

B4.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Vorzeitige Beendigung

- Wird das Berufsausbildungsverhaltnis vor Ablauf der Probezeit des Auszubildenden be-
endet und die so frei gewordene Ausbildungsstelle nicht unverziglich, spatestens jedoch inner-
halb von drei Monaten nach Ausscheiden des Auszubildenden dauerhaft wiederbesetzt, kann
der Zuwendungsbescheid aufgehoben und die Zuwendung zurtickgefordert werden. Nachweis-
lich entstandene zuwendungsfahige Ausgaben bis zum Ausscheiden des Auszubildenden, die im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausbildungsverhaltnis stehen, kdnnen in einer Héhe von
bis zu 50% belassen werden

- Bei vorzeitiger Beendigung eines Ausbildungsverhaltnisses
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- nach der Probezeit und bis zur Halfte der nach der Ausbildungsordnung vorgesehenen
Ausbildungsdauer reduziert sich die Bewilligungssumme auf 2.500 €,

- nach der Halfte der nach der Ausbildungsordnung vorgesehenen Ausbildungsdauer kann
die Zuwendung in voller Hohe belassen werden.

- In jedem Fall betragt die Zuwendung jedoch hdchstens 50% der zuwendungsfahigen
Ausgaben, die den im Verbund beteiligten Betrieben/Bildungsdienstleistern an tatsachlichen
Kosten nachweisbar entstanden sind.

B 4.5
Verfahren

B 4.5.1
Antragsverfahren

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufligen

- eine Bestatigung der Kammer (Muster unter www.arbeit.nrw.de),

- ein Kooperationsvertrag nach dem Muster unter www.arbeit.nrw.de und

- ein Ausbildungsrahmenplan nach der geltenden Verordnung lber die jeweilige Berufsaus-
bildung, in dem die durch die Verbundpartner tibernommenen Ausbildungsinhalte, mit Angabe
der Dauer, vermerkt sind.

B4.5.2
Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung wird von einem Nachweis der besetzten Ausbildungsplatze ab-
hangig gemacht. Vor Auszahlung des Betrages hat die Zuwendungsempfangerin oder der Zu-
wendungsempfanger der Bewilligungsbehdrde durch Vorlage der Ausbildungsvertrage (mit Ein-
tragungsvermerk bzw. Eintragungsbestatigung der Kammer), bei der Altenpflegeausbildung mit
Gegenzeichnung durch das Fachseminar (§ 13 Abs. 6 AltPfIG) die Zahl der Ausbildungsplatze
nachzuweisen. Die Auszahlung erfolgt grundsatzlich auf Anforderung je zur Halfte zum 30.11. im
Jahr der Bewilligung und zum 30.11. des Folgejahres.

B5
Betrieb und Schule (BUS) - Integration in Ausbildung und Beschaftigung von Schilerinnen und
Schilern durch berufsnahe Praxis

B 5.1
Gegenstand der Férderung

Gefordert werden Jugendliche an Haupt-, Gesamt- und Férderschulen, die ohne Hauptschulab-
schluss bleiben, durch

- Forderpraktika im Umfang von mindestens 2 Tagen pro Woche tber 10 Wochen und

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 25/ 54


http://www.arbeit.nrw.de/
http://www.arbeit.nrw.de/

- anschlieBende nachgewiesene Nachbetreuung tiber wenigstens 9 Monate durch padago-
gisches Personal der betreuenden Schulen.

B5.2
Zuwendungsempfangerin oder Zuwendungsempfanger

Landes-Gewerbeforderungsstelle des nordrhein-westfalischen Handwerks;
Letztempfanger fir

- die Betriebspraktika sind die durchfiihrenden Unternehmen,

- die Nachbetreuungsphase sind die verantwortlichen Lehrkrafte.

B 5.3
Zuwendungsvoraussetzungen

B 5.3.1
Forderpraktika:

- Eine schriftliche Praktikumsvereinbarung zwischen Betrieb, Schilerin oder Schiler und
deren Erziehungsberechtigten und Schule muss vorliegen.

- Nachweis Uber ein Praktikum von mindestens 10 Wochen pro Schulhalbjahr (Formular sie-
he fir das jeweilige Schuljahr glltige Handreichung).

B 5.3.2
Nachbetreuung

- Das padagogische Personal erbringt die Betreuungsleistung mindestens bis zum 30.04.
des Jahres, das dem Jahr des Schulabgangs durch den Jugendlichen folgt und dokumentiert
dies durch drei Verbleibsmeldungen.

- Der betreute Jugendliche ist in der 3. Verbleibsmeldung aufgefihrt.

B5.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 5.3.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung.

B5.4.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.

B5.4.3
Forderhohe
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B 5.4.31
Betriebspraktika:

Die die Betriebspraktika durchfiihrenden Unternehmen erhalten 170 € pro Jugendlichem und
Praktika in Form einer Pauschale.

Bei einem Praktikum in einem Betrieb, das in beiden Schulhalbjahren wenigstens jeweils 10 Wo-
chen umfasst, kann der Betrag zwei Mal ausgezahlt werden.

B 5.4.3.2
Nachbetreuung:

Die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer erhalten pro Jugendlichem einmalig 65 € als Fest-
betrag in Form einer Pauschale.

B5.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Das fur Arbeit zustandige Ministerium und der Bund fordern die MaBnahmen gemeinsam. Im
Verwendungsnachweiseverfahren ist die Summe der Férderung nachzuweisen.

Die Férdersumme samtlicher Zuwendungsgeber betragt
- fur die Betriebspraktika 500 € und
- fur die Nachbetreuung 200 £.

B6
Werkstattjahr

B 6.1
Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die Durchfihrung eines Werkstattjahres bei Bildungstragern, fur Jugendliche, die
in den Klassen fiir Schilerinnen und Schiiler ohne Berufsausbildungsverhaltnis (KSoB) der Be-
rufskollegs angemeldet sind und die nicht flir MaBnahmen der Arbeitsagenturen bzw. der AR-
GEN oder der Optionskommunen in Frage kommen und die nicht bereits an einem betrieblichen
Praktikum teilnehmen.

Neben schulischen Ausbildungszeiten an Berufskollegs werden die Jugendlichen beim Bildungs-
trager durch Foérderung und Starkung von personlichen und sozialen Kompetenzen sowie durch
Absolvieren von anerkannten Qualifizierungsbausteinen / Qualifizierungsmodulen einzelner Be-
rufsfelder und durch Betriebspraktika qualifiziert.

B6.2
Zuwendungsvoraussetzungen

Vorraussetzungen fir MaBnahmetrager:
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- Als Zuwendungsempfangende kommen nur Bildungstrager in Betracht, die Gber die not-
wenige Eignung zur Durchfiihrung des Programms verfligen. Die Auswahl geschieht auf Basis
vorgegebener Kriterien des flr Arbeit zustandigen Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Ein Votum hierzu erfolgt durch die jeweilige Regionalagentur.

- Mehraufwandsentschadigung wird nur bei regelmaBiger Teilnahme des Jugendlichen an
allen drei Lernorten (Antragsteller, Berufskolleg, Praktikumsbetrieb) gewahrt.

- Fur die Durchfiihrung des zusatzlichen Qualifizierungsbausteins ,Ernahrung und Speisen-
zubereitung” ist Voraussetzung, dass die notwendigen raumlichen und technischen Ausstattung
und Fachpersonal beim durchfiihrenden Trager vorhanden ist bzw. die Voraussetzungen durch
entsprechende Tragerkooperation sichergestellt sind.

B 6.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 6.3.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung.

B 6.3.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben sowie Mehraufwand der Jugendlichen.

Im Rahmen der Personalkostenabrechnung kdnnen fir den Qualifizierungsbaustein ,Ernéhrung
und Speisenzubereitung im Werkstattjahr” nur Personalkosten als zuwendungsfahig anerkannt
werden, die durch zusatzliches Personal entstehen.

B 6.3.3
Forderhohe

B 6.3.3.1
Personal- und Sachausgaben

Theoretische und fachpraktische Qualifizierung sowie Férderung von Schlisselkompetenzen
und begleitende sozialpadagogische Betreuung:

Fir Personal- und Sachausgaben 4.317 € je Teilnehmer/in fir die Vorbereitung der MaBnahme
und deren Durchflihrung und begleitende sozialpadagogische Betreuung.

Flankierende Qualifizierung im Bereich ,Erndhrung und Speisenzubereitung”:

Bei Durchfliihrung des Qualifizierungsbausteins ,Preiswerte und gesunde Ernahrung” erhéht sich
die Férderung um 150,- €.

Der Qualifizierungsbaustein ist fir eine Projektdauer von 40 Stunden (5 Tage je 8 Std.) vorgese-
hen. Berufsschultage kénnen dabei nicht als Qualifizierungsstunden angesetzt werden.
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B 6.3.3.2
Mehraufwandsentschadigung

Die Teilnehmenden erhalten wahrend der QualifizierungsmaBnahme beim Bildungstrager eine
Mehraufwandsentschadigung (fiir Fahrtkosten, Berufskleidung, Lehrmittel, etc) von monatlich
120 €. Diese Mehraufwandsentschadigung wird durch den Bildungstrager ausgezahlt.

B 6.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 6.4.1
Das Werkstattjahr umfasst den Bewilligungszeitraum vom 01.08. bis 31.07. eines Jahres (= 12
Monate).

B6.4.2
Der komplette Eintrittsmonat des oder der Jugendlichen wird fiir die Zuwendung berlcksichtigt.

B6.4.3
Beim Personaleinsatz sind folgende Mindestschllssel und Qualifikationen zu bertcksichtigen:

- Sozialpadagogisches Betreuungspersonal: mind. eine Betreuungsfachkraft auf 30 Ju-
gendliche

Férdervoraussetzung fur die padagogische Betreuungsfachkraft ist grundsatzlich eine abge-
schlossene Berufsausbildung als Erzieherin oder Erzieher oder ein Berufsabschluss auf Fach-
hochschul-Niveau in der Fachrichtung Sozialpddagoge, Sozialarbeiter, Diplom-Padagoge oder
Diplom-Psychologe. Darliber hinaus kénnen auch andere Berufsgruppen geférdert werden, so-
fern ihre Eignung und Erfahrung nachgewiesen wird.

- Ausbilderinnen und Ausbilder: Es muss sichergestellt sein, dass die jeweils von den Aus-
bilderinnen und Ausbilder betreute Anzahl der Werkstattjahr-Jugendlichen die Anzahl von 20 pro
Gruppe nicht Uberschreitet.

Die zur fachlichen Qualifizierung eingesetzten Ausbilderinnen und Ausbilder miissen mindestens
die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation besitzen, die zur Ausbildung im jeweiligen Berufs-
feld vorgeschrieben ist.

B6.4.4
Teilnehmerabbruch

Bei vorzeitiger Beendigung der MaBnahme durch Teilnehmende reduziert sich die Zuwendung
mindestens um die Mehraufwandsentschadigung fir die auf den Austritt folgenden Monate bis
zum regularen MaBnahmeende. Die librige Zuwendung (Personal- und Sachausgaben) kann be-
lassen werden, sofern die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger die notwendi-
gen Kosten, die ihr/ihm durch die Durchfuhrung der MaBnahme entstanden sind, nachweist.

B 6.4.5
Die vom Bildungstrager an die Teilnehmenden auszuzahlende Mehraufwandsentschadigung
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wird fir unentschuldigte Fehl- bzw. Nichtanwesenheitszeiten der Teilnehmerin oder des Teil-
nehmers im Folgemonat durch den Bildungstrager anteilig gekurzt.

B 6.4.6
Die Beteiligung der Praktikumsbetriebe ist durch den Bildungsdienstleistenden sicher zu stellen.

B6.4.7
Die zu vermittelnden fachpraktischen Inhalte werden durch die bundesweit einheitlichen Qualifi-
zierungsbausteine festgelegt.

B 6.4.8
Eine Wiederholung des Werkstattjahres ist grundsatzlich nicht moglich.

Ausnahme: Teilnehmende, die lediglich maximal 3 Monate an einem Werkstattjahr teilgenommen
haben und flr die besondere soziale Harten bestehen.

B6.4.9

Am Qualifizierungsbaustein ,Erndhrung und Speisenzubereitung im Werkstattjahr” kdnnen alle
Jugendlichen im Werkstattjahr teilnehmen, sofern sie das Werkstattjahr nicht in den Berufsfel-
dern Ernahrung/Hauswirtschaft oder Gastronomie absolvieren.

B 6.5
Verfahren

Die Férderung wird auf Anforderung zu den Stichtagen 15.11., 15.02., 15.04. und 15.06. ausge-
zahlt.

B7
Verbesserung der Ausbildungssituation von Betrieben und der Ausbildungschancen von Ju-
gendlichen in Nordrhein-Westfalen Starthelfende Ausbildungsmanagement

B7.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Starthelfende Ausbildungsmanagement fiir die Akquise von Ausbildungsstel-
len, die Suche geeigneter Jugendlicher und die Vermittlung auf offene Lehrstellen sowie die Be-
gleitung neu geschlossener Ausbildungsvertrage.

B7.2
Zuwendungsempfangende

Westdeutscher Handwerkskammertag; Letztempfangende sind die Handwerks- sowie Industrie-
und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen.

B7.2
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung
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B7.2.1
Zuwendungsart

Projektférderung

B7.2.2
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

B7.2.3
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.
Fir Personalausgaben max. Entgeltgruppe 11, Stufe 5 TV-L.

B7.2.4
Forderhohe

Max. 80% der forderfahigen Gesamtausgaben.

B8
Prifungsgebiihren fur Jugendliche mit vollzeitschulischer beruflicher Ausbildung

B 8.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden

a) die Prifungsgebuhren flir Zwischen und Abschlussprifungen bei den Kammern entspre-
chend ihrer Geblihrenordnung

b)  die angefallenen, notwendigen, prifungsbezogenen Materialausgaben

far Jugendliche mit vollzeitschulischer beruflicher Ausbildung, wenn eine Zulassung zur Kam-
merprifung nach § 2 BKAZVO vorliegt.

B 8.2
Zuwendungsempfangende

Zustandige Schultrager; Letztempfangende der Zuwendung sind die mit den Priifungsgebihren
belasteten Jugendlichen.

B 8.3
Zuwendungsvoraussetzungen

- Der Nachweis Uber das Vorliegen der Kriterien nach BKAZVO ist zu erbringen.
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- Der regionale Ausbildungskonsens hat ein positives Votum fir den jeweiligen Ausbil-
dungsjahrgang erteilt.

- Die Jugendlichen sind vor Erteilung des Zuwendungsbescheides noch nicht zur Priifung
angemeldet.

B 8.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 8.4.1
Finanzierungsart

Vollfinanzierung,

B 8.4.2
Bemessungsgrundlage

B 8.4.2.1
Prifungsgebuhren:

Geblhrenordnungen der Kammer

B 8.4.2.2
Materialausgaben:

Priufungsbezogene Materialausgaben

B 8.4.3
Forderhohe

B 8.4.3.1
Prifungsgebihren

Gebuhrensatze nach Gebuhrenordnungen,

B 8.4.3.2
Materialausgaben

Hochstbetrag 300,- €
(falls getrennt beantragt: 100 € fir Zwischen- und 200 € fir Abschlusspriifung),

B9
Forderungen fir eine effektivere und effizientere Struktur und Durchflihrung berufsvorbereiten-
der Bildungsangebote (,EinTopf")

B 9.1
Gegenstand der Férderung
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Gefordert werden Projekte, die zur Verbesserung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Be-
rufsvorbereitung in einer Region beitragen.

Dazu kdnnen im Einzelnen folgende MaBnahmen geférdert werden:

B 9.11
Strukturelle MaBnahmen

Schaffung von Strukturen zur systematischen Beratung von Jugendlichen mit Férderbedarf ab
Klasse 8 sowie einer einheitlichen, transparenten Angebotsstruktur der Berufsvorbereitung in ei-
ner Region.

B9.1.2
Begleitung/Coaching

Begleitung/Coaching von Jugendlichen beim Ubergang von der allgemein bildenden Schule in
eine berufliche Ausbildung, sofern dies den folgenden Zielen dient:

- Erreichen eines Schulabschlusses oder
- Vermeidung eines Ausbildungsabbruchs.

B 9.1.3
Forderung der Ausbildungsreife

Férderung der Ausbildungsreife junger Menschen, sofern sich die MaBnahmen an den im Rah-
men des Ausbildungspaktes festgelegten Kriterien und Merkmalen zur Ausbildungsreife orientie-
ren.

B9.1.4
Berufsvorbereitende BildungsmaBnahmen

Berufsvorbereitende MaBnahmen (,EinTopf bvB"), die die Aufnahme einer Ausbildung vorberei-
ten oder der beruflichen Eingliederung dienen, und zwar

- durch Qualifizierungs- und Betreuungsleistungen von Bildungstragern,
- durch eine teilnehmerbezogene Aufwandsentschadigung

B9.2
Zuwendungsvoraussetzungen/-ausschluss

B9.21
Voraussetzungen

Es handelt sich um strukturbildende, nachhaltige, an die regionalen Bedarfslagen anknipfende
Vorhaben, fiir die es keine andere bzw. keine ausreichende Finanzierung gibt.
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Die aktive Unterstltzung der relevanten verantwortlichen regionalen Akteure ist durch letter of
intent nachzuweisen und eine breite Beteiligung der allgemein bildenden Schulen, soweit in ih-

nen Jugendliche der Zielgruppe beschult werden, ist sicher zu stellen.

B9.2.2
Forderausschluss/-beschrankung

Ausschlisse/Beschrankungen flr MaBnahmen:
- Keine Forderung der Infrastruktur.
- Keine Regelforderung.

B9.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 9.3.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung.
Ausnahme Nr. B 9.1.4: Festbetragsfinanzierung.

B9.3.2
Bemessungsgrundlage

Nr.B 9.1.1, B 9.1.2 und B 9.1.3:

Personal- und Sachausgaben

Fir Personalausgaben

- gem. B 9.1.1 max. Entgeltgruppe 12, Stufe 5 TV-L und
- gem. B 9.1.2 max. Entgeltgruppe 9, Stufe 5, TV-L.
Nr. B 9.1.4:

Personal- und Sachausgaben sowie Mehraufwand

B9.3.3
Forderhohe

B 9.3.3.1
B 9.1.1, B9.1.2 und B 9.1.3:

Max. 50 % der forderfahigen Gesamtausgaben.

Begrenzung fiir B 9.1.3: Hochstbetrag 500 € pro Jugendlichen und Jahr.
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B 9.3.3.2
B 9.1.4:

Theoretische und fachpraktische Qualifizierung sowie Férderung von Schlisselkompetenzen
und begleitende sozialpadagogische Betreuung:

Fir Personal- und Sachausgaben 360 € je Teilnehmenden und Monat fir die Vorbereitung der
MaBnahme und deren Durchfihrung und begleitende sozialpadagogische Betreuung.

Mehraufwandsentschadigung:
Monatlich 120 € pro Teilnehmenden.

Die Mehraufwandsentschadigung (fir Fahrtkosten, Berufskleidung, Lehrmittel, etc) wird durch
die Zuwendungsempfangerin oder den Zuwendungsempfanger an die Teilnehmer ausgezahlt.

B9.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 9.4.1
Zweckgebundene Beitréage Dritter bleiben bei der Bemessung der Zuwendung auBer Betracht
und kénnen den Eigenanteil vollstéandig ersetzen.

B9.4.2
Teilnehmerbezogene MaBnahmen:

Beenden Teilnehmende eine MaBnahme nach B 9.1.3 oder B 9.1.4 vorzeitig, so kdnnen Mehrauf-
wandsentschadigungen bis zum Ende des laufenden Monats gewahrt werden. Die maBnahme-
bezogenen Ausgaben kdnnen bis zu 6 Monaten weiter gefordert werden, sofern nachgewiesen
werden kann, dass notwendige Kosten des Zuwendungsempfangenden unabhangig von der
Teilnahme des konkreten Teilnehmenden entstehen.

B 10
Berufsausbildung zur Kfz-Mechatronikerin oder zum Kfz-Mechatroniker fur Kfz-Servicemecha-
nikerinnen oder Kfz-Servicemechaniker ohne Ausbildungsbetrieb

B 10.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Schaffung zusatzlicher Ausbildungskapazitaten fir junge Menschen, die in
Nordrhein-Westfalen in einer regularen, betrieblichen Ausbildung einen Berufsabschluss als Kfz-
Servicemechanikerin oder Kfz-Servicemechaniker erworben haben und ihre Ausbildung um wei-
tere anderthalb Jahre zur Kfz-Mechatronikerin oder zum Kfz-Mechatroniker fortsetzen moéchten,
aber hierflir kein betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfligung steht.

B 10.2
Zuwendungsvoraussetzungen
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B10.2.1
Der Zuwendungsempfanger muss nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerks-
ordnung (HWO) ausbildungsberechtigt sein.

B 10.2.2

Bei den Jugendlichen muss es sich um ausbildungsfahige und ausbildungswillige Jugendliche
handeln, die nach erfolgreichem Berufsabschluss als Kfz-Servicemechanikerin oder Kfz-Ser-
vicemechaniker bei den Kfz-Innungen als Ausbildungsplatz suchend - fiir die Fortsetzung der
Ausbildung im Umfang von 18 Monaten zur Kfz- Mechatronikerin oder zum Kfz-Mechatroniker -
gemeldet waren und bis Mitte September des jeweiligen Jahres weder durch die Innung noch
durch die Handwerkskammer in eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden konnten.

B 10.2.3
Es muss sich um eine Ausbildung in dem nach BBiG/HWO anerkannten Ausbildungsberuf ,Kfz-
Mechatronikerin oder Kfz-Mechatroniker” handeln.

B10.2.4
Die beteiligten Praktikumsbetriebe im Rahmen der auBerbetrieblichen Ausbildung mussen ihre
Kapazitaten zusatzlich zur Verfligung stellen.

B 10.2.5

Der Trager schlieBt den Ausbildungsvertrag ab und bleibt fir die gesamte Dauer der Ausbildung
zur Kfz-Mechatronikerin oder zum Kfz-Mechatoniker Ausbilder im Sinne des BBiG bzw. der
HWO.

B10.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B 10.3.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

B 10.3.2
Bemessungsgrundlage

Personal-, Sachausgaben und Ausbildungsvergitung.

B 10.3.3
Forderhohe

Der Festbetrag betragt je Ausbildungsjahr, das nach der Ausbildungsordnung vorgesehen ist,
10.000 € pro Ausbildungsplatz und Jahr; somit bei einer realen Ausbildungsdauer von 18 Mona-
ten im 3. und 4. Lehrjahr insgesamt 15.000 €.

B10.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen
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B10.4.1

Gefordert wird die Ausbildung entsprechend der jeweiligen Ausbildungsordnung. Eine Verlange-
rung der Ausbildung wegen Nichtbestehen von Prifungen begriindet keinen Anspruch auf Erhé-
hung der Zuwendung.

B 10.4.2

Die Teilnehmenden erhalten wahrend der Ausbildung mindestens eine Ausbildungsvergutung in
Anlehnung an die Satze nach §§ 241, 244, 105 Abs. 1 Nr. 1 SGB lll, jedoch nicht mehr als die fir
den vorgesehenen Partnerbetrieb maBgebliche tarifliche Ausbildungsvergtitung.

B10.4.3
Wahrend der Ausbildung miissen die Jugendlichen betriebliche Praktika im Umfang von insge-
samt 36 % der Ausbildungszeit nach der Ausbildungsordnung absolvieren.

Bei dem 3 ;-jahrigen Ausbildungsberuf zur Kfz-Servicemechanikerin oder Kfz-Servicemechani-
ker sind diese Lernanteile im 3. und 4. Ausbildungsjahr wie folgt zu verteilen:

- 3. Ausbildungsjahr: zwischen 5 und 7 Monate
- 4. Ausbildungsjahr: zwischen 2 und 3 Monate

B10.4.4
Das Ausbildungsverhaltnis kann jederzeit von einem Betrieb ilbernommen werden, der dann in
vollem Umfang in die Funktion des Zuwendungsempfangers eintritt.

B10.4.5

Bei vorzeitiger Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ermaBigt sich die Zuwendung, soweit
der frei gewordene Ausbildungsplatz nicht neu besetzt wird, mindestens um den Betrag, der als
Ausbildungsvergutung einschlieBlich Arbeitgeberanteil fir Sozialversicherung fir den ausge-
schiedenen Auszubildenden fiir die Ausbildungsmonate vereinbart wurde, die auf den Zeitpunkt
der vorzeitigen Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses bis zum vorgesehenen Ende der Aus-
bildung folgen. Die Uibrige Zuwendung kann bis zur Héhe der bis zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens angefallenen tatsachlichen Kosten belassen werden.

B
Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen

B 1.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Bereitstellung zusatzlicher Ausbildungskapazitaten im Rahmen einer koopera-
tiven Ausbildung zwischen der RAG-Bildung und kleinen und mittleren Unternehmen an Kohle-
standorten in Nordrhein-Westfalen durch theoretische und fachpraktische Qualifizierung.

B 1.2
Zuwendungsempfangende

RAG Bildung GmbH
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B 11.3
Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung fir die Gewahrung einer Zuwendung ist, dass

- es sich um eine Ausbildung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der
Handwerksordnung (HWO) anerkannten Ausbildungsberuf handelt.

- Der Zuwendungsempfangende den Ausbildungsvertrag abschlieBt und fir die gesamte
Dauer der Ausbildung Ausbilder im Sinne des BBiG bzw. der HWO bleibt.

- die sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchfihrung der Berufsausbildung
bei den Betrieben gewahrleistet sind.

B 1.4
Art und Umfang, Héhe der Zuwendung

B11.4.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

B11.4.2
Bemessungsgrundlage

Personal-, Sachausgaben und Ausbildungsvergitung.

B 11.4.3
Forderhohe

Der Festbetrag betragt je Ausbildungsjahr, das nach der Ausbildungsordnung vorgesehen ist,
10.000 € pro Auszubildender oder Auszubildenden.

B 11.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 11.5.1

Das Ausbildungsverhaltnis kann jederzeit von einem Betrieb ilbernommen werden, der dann in
vollem Umfang in die Funktion des Zuwendungsempfangenden eintritt. In den Fallen, in denen
der Bildungstrager keine Ausbildungsberechtigung fiir den angebotene Ausbildungsberuf hat,
sind alle an der Ausbildung beteiligten Betriebe in den Ausbildungsvertrag aufzunehmen und von
den jeweils berechtigten Vertretern mit zu unterschreiben. Die zwischen dem Bildungstrager und
den Betrieben geschlossene Kooperationsvereinbarung ist insoweit zum Bestandteil des Ausbil-
dungsvertrages zu machen, als dort unmittelbare Regelungen zur Vermittlung und Umfang

B 11.5.2
Die Teilnehmenden erhalten wahrend der Ausbildung mindestens eine Ausbildungsvergitung in
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Anlehnung an die Satze nach § 241 SGB lll, jedoch nicht mehr als die maBgebliche tarifliche Aus-
bildungsvergutung.

Die Ausbildungsvergtitung wird durchgangig tber den gesamten Zeitraum vom Trager gezahilt.

B 11.5.3

Die Bewilligung der beantragten Zuwendung erfolgt zunachst fur ein Jahr. Sollte die oder der Ju-
gendliche bis zu diesem Zeitpunkt nicht in ein betriebliches Ausbildungsverhaltnis Gtbernommen
worden sein, wird die Férderung im Rahmen einer auBerbetrieblichen Ausbildung bis zum Ende
der Ausbildungsdauer durch das Land sichergestellt.

B11.5.4
Vorzeitige Beendigung:

Bei vorzeitiger Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ermaBigt sich die Zuwendung, soweit
der frei gewordene Ausbildungsplatz nicht neu besetzt wird, mindestens um den Betrag, der als
Ausbildungsverglitung einschlieBlich Arbeitgeberanteil flr Sozialversicherung fiir den ausge-
schiedenen Auszubildenden fur die Ausbildungsmonate vereinbart wurde, die auf den Zeitpunkt
der vorzeitigen Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses bis zum vorgesehenen Ende der Aus-
bildung folgen. Die Ubrige Zuwendung kann belassen werden, soweit die notwendigen Kosten,
die durch die Durchfihrung der MaBnahme entstanden sind, nachgewiesen werden kénnen.

B 11.5.5

Im 1. Ausbildungsjahr betragen die betrieblichen Praktika zwischen 2 und 4 Monaten. Sollte der

Auszubildende nach einem Jahr nicht in eine betriebliche Ausbildung vermittelt sein, missen die
Jugendlichen wahrend der Ausbildung betriebliche Praktika im Umfang von insgesamt 36% der

Ausbildungszeit nach der Ausbildungsordnung absolvieren.

Ab dem zweiten Ausbildungsjahr gilt folgende Verteilung der Lernanteile:
- Bei 2-jahrigen Ausbildungsberufen im 2. Ausbildungsjahr zwischen 3 und 5 Monaten.

- Bei 3-jahrigen Ausbildungsberufen im 2. Ausbildungsjahr zwischen 3 und 5 Monaten
und im 3. Ausbildungsjahr zwischen 5 und 7 Monaten.

- Bei 3 ¢ -jahrigen Ausbildungsberufen im 2. Ausbildungsjahr zwischen 3 und 5 Monaten,
im 3. Ausbildungsjahr zwischen 5 und 7 Monaten und im 4. Ausbildungsjahr zwischen 2 und 3
Monaten.

B 12
Teilzeitberufsausbildung - Einstieg begleiten - Perspektiven 6ffnen

B 12.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden MaBnahmen zur Anbahnung von betrieblicher Erstausbildung in Teilzeit fur
Personen, die als Mutter oder Vater mit mindestens einem Kind in hauslicher Gemeinschaft leben
oder einen pflegebediirftigen Angehorigen in hauslicher Gemeinschaft pflegen, in einem Ausbil-
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dungsberuf, der sich nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), der Handwerksordnung (HWO)
oder dem Altenpflegegesetz (AltPfIG) richtet.

B12.2
Zuwendungsvoraussetzungen

B12.2.1
Voraussetzung fur die Gewahrung einer Zuwendung ist, dass

B12.2.11

der Projekttrager die Qualifikation und Erfahrung fir die Vorbereitung und Begleitung von be-
trieblicher Berufsausbildung mitbringt.

B12.2.1.2
der Projekttrager erklart schriftlich, dass er

- die Zielpersonen bei der Suche nach persénlichen Perspektiven unterstitzt und Gber die
Maoglichkeiten einer betrieblichen Erstausbildung in Teilzeitform informiert,

- die Zielpersonen auf den Ubergang in eine Ausbildungsstelle vorbereitet (z.B. durch Po-
tenzialanalyse, Berufsorientierung, EDV-Training, Bewerbungstraining, Selbstlernmaoglichkeiten,
Coaching, betriebliche Praktika),

- die Zielpersonen wahrend der Vorlaufphase bei der selbststandigen Suche nach einem
betrieblichen Praktikumsplatz unterstiitzt und bei Bedarf selbst Praktikumsplatze akquiriert,

- die Zielpersonen bei der selbststandigen Ausbildungsplatzsuche unterstitzt und selbst
Ausbildungsplatze akquiriert,

- die Zielpersonen bei Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstitzt,

- bei Bedarf dem Ausbildungsbetrieb insbesondere zu Fragestellungen einer beruflichen
Erstausbildung in Teilzeitform Hilfestellung gibt,

- Ansprechperson auch fiir Unternehmen, Berufsschulen und zustandige Stellen wie Kam-
mern ist,

- anstreben wird, mindestens 70% der Zielpersonen der Vorlaufphase in eine betriebliche
Erstausbildung in Teilzeit Ubergehen zu lassen,

- Zielpersonen, die in eine Ausbildung einmiinden, und Ausbildungsbetriebe bedarfsorien-
tiert begleitet und unterstutzt sowie

- bei Bedarf ausbildungsbegleitende Hilfen organisiert.

B12.2.1.3
eine positive Stellungnahme der begutachtenden Stelle vorliegt.
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B12.2.1.4
Regelungen fir die Ausgaben fur Kinderbetreuung:

- Die Betreuung der Kinder muss in Zusammenhang mit der Teilnahme einer Mutter oder ei-
nes Vaters an der Vorbereitungs- und/oder BegleitmaBnahme notwendig sein. Die Teilnehmerin
oder der Teilnehmer hat hierzu eine rechtsverbindliche Erklarung abzugeben.

- Das Kind hat das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet.
- Das Kind lebt mit der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer in hauslicher Gemeinschaft.

B12.2.2
Férderausschluss/-beschrankung

Bei der MaBnahme:
- Keine Forderung der originaren Kosten des Praktikums.

- Die Forderung ist unzulassig, wenn eine Forderung gleicher Instrumente durch Dritte er-
folgt.

Bei den Ausgaben fir Kinderbetreuung:

- Die Forderung der Kinderbetreuung durch Dritte schlieBt eine Forderung aus. Die Teilneh-
merin oder der Teilnehmer hat hierzu eine rechtsverbindliche Erklarung abzugeben.

- Nicht gefordert wird die Betreuung durch Personen, die mit dem zu betreuenden Kind in
einem Haushalt leben, Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister.

B12.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B12.3.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

B12.3.2
Bemessungsgrundlagen

Personal- und Sachausgaben,
- Aufwand fur Kinderbetreuung.

B12.3.3
Forderhohe

- pro Teilnehmendem und Monat 250 €

- flir eine Vorlaufphase von max. 4 Monaten
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und bei Ubergang in eine betriebliche Erstausbildung in Teilzeit
- flir eine achtmonatige Begleitphase nach Beginn der betrieblichen Ausbildung.

- pro Teilnehmendem und Monat 130 € Ausgaben fur Kinderbetreuung tber die gesamte
Vorlauf- und Begleitphase.

B12.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B12.4.1
Nachbesetzung von Platzen

Die Nachbesetzung mit neuen Teilnehmenden kann wahrend der Vorlaufphase bis zum allgemei-
nen Ausbildungsbeginn zum 01.08. eines Jahres ohne Einschaltung der Bewilligungsbehdérde
vorgenommen werden, sofern sichergestellt ist, dass die Teilnehmenden das MaBnahmeziel
noch erreichen kdnnen.

Danach ist die Nachbesetzung von Platzen nur im Einzelfall und mit Zustimmung der Bewilli-
gungsbehdrde moglich.

B12.4.2
Ausgaben fir Kinderbetreuung

Beenden Teilnehmende die VorbereitungsmaBnahme oder Ausbildung vorzeitig, kdnnen die
Ausgaben fir die Kinderbetreuung bis zum Ende des laufenden Monats gewahrt werden.

B12.4.3

Der Zuwendungsempfangende setzt mit dem Unternehmen, das den Praktikumsplatz zur Verfi-
gung stellt eine schriftliche Vereinbarung auf, die Praktikumszeiten, Praktikumsbetreuung im Be-
trieb, moglichst fachliche Qualifizierungsinhalte des ersten Ausbildungsjahres festlegt und eine
qualifizierte Praktikumsbescheinigung verlangt. Die Vereinbarung ist vom Unternehmen, dem
Zuwendungsempfangenden und dem Teilnehmenden zu unterzeichnen.

B12.4.4
Im Einzelfall ist der Ubergang in eine Berufsausbildung in Vollzeit nicht férderschadlich. Gegen-
Uber der Bewilligungsbehdrde ist dies schriftlich anzuzeigen.

B 13
STARTKLAR

B 13.1
Gegenstand der Férderung

Gefordert werden Tragerpraktika fur Schilerinnen und Schiler in den Klassen 8 an Haupt-, Ge-
samt- und Férderschulen mit dem Ziel der Einweisung und Information Uber allgemeine Inhalte
auf dem Stand der Technik in mindestens drei Berufsbereichen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 42 /54



B 13.2
Zuwendungsempfangende

Natdurliche und juristische Personen, die Trager von Berufsbildungsstatten sind und in mindes-
tens drei Berufen liberbetriebliche Lehrlingsunterweisung anbieten oder Uber eine entsprechen-
de Erfahrung in der beruflichen Erstausbildung verfligen.

B 13.3
Zuwendungsvoraussetzungen

- Schriftliche Vereinbarungen zwischen Schiilerin oder Schiler und deren Erziehungsbe-
rechtigten, der jeweiligen Schule und dem Bildungstrager fir das jeweilige Schulhalbjahr liegen
vor.

- Daruber hinaus gelten die folgenden Zuwendungsvoraussetzung der Richtlinien fir die
Forderung der Berufsorientierung in Uberbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstatten
des BMBF vom 18.03.2008:

Die MaBnahmen der Berufsorientierung mussen vorsehen:

- Praktische Einweisung und Information lber allgemeine Inhalte auf dem Stand der Tech-
nik in mindestens drei Berufsfeldern liber einen Zeitraum von in der Regel zwei Wochen oder 80
Stunden pro Schiilerin oder Schiiler. Dabei soll der Anteil flr die praktische Erprobung in den
Werkstatten 65 Zeitstunden betragen und die tagliche Anwesenheit sieben Stunden nicht tber-
schreiten. Die verbleibende Zeit ist fur die Vor- und Nachbereitung sowie die Auswertung der
Potenzialanalyse und der Erfahrungen in der Bildungsstatte zu nutzen. Die MaBnahme kann zu-
sammenhangend oder in verschiedene Abschnitte getrennt liber die gesamte Laufzeit erfolgen;

- Hinleitung der Jugendlichen zur Entwicklung personlicher Vorstellungen und Praferenzen;
- Praktische Erprobung der eigenen Kompetenzen;

- Enge Abstimmung und Rickkoppelung der Projektleiter mit der Schule, Lehrern, Eltern,
Betrieben, Agenturen flir Arbeit, Jugendhilfe und anderen lokalen Akteuren unter Berlicksichti-
gung der regionalen Anforderungen;

- Eine berufsiibergreifende Kompetenzfeststellung (,Profiling”) fir jede teilnehmende
Schiilerin oder jeden teilnehmenden Schiiler, die sich insbesondere auf ihre oder seine Neigun-
gen, Eignungen, Grundqualifikationen, handwerkliche Fahigkeiten, Entwicklungspotentiale, Aus-
bildungsreife bezieht und eine Starken-/Schwachen-Analyse beinhaltet;

- Dokumentation des ,Profilings"” in einem Zertifikat, das am Ende der MaBnahme auszu-
handigen ist;

- Einsetzung und Benennung eines Projektleiters fiir die Organisation und Koordination der
Berufsorientierung und die individuelle Betreuung der Schulerinnen und Schiiler in der Bildungs-
statte;
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- Durchfiihrung der MaBnahme grundsatzlich getrennt von der Uberbetrieblichen Lehrlings-
unterweisung.

- Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Bildungsstatte und mindestens einer
Haupt-, Gesamt- oder Forderschule, die einen allgemein bildenden Abschluss oder einen diesem
gleichgestellten Abschluss ermdglicht, muss vorliegen.

- Eine Férderung kann nur erfolgen, wenn die Schilerin oder der Schiler mindestens 80 %
der MaBnahme besucht hat.

B13.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

B13.4.1
Zuwendungsart

Projektférderung

B13.4.2
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

B 13.4.3
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben

B13.4.4
Forderhohe

180 € pro Jugendlichem und Praktikum.

B 13.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Das fur Arbeit zustéandige Ministerium und der Bund fordern die MaBnahmen gemeinsam. Im

Verwendungsnhachweiseverfahren ist die Summe der Férderung nachzuweisen. Die Fordersum-
me samtlicher Zuwendungsgeber betragt 480 €. Unterschreiten die zuwendungsfahigen Ausga-
ben die Summe der Zuwendungen, so verringert sich die Zuwendung des Landes entsprechend.

Prioritatsachse C:
Verbesserung des Zugangs zu Beschaftigung sowie der sozialen Eingliederung von benachtei-
ligten Personen

C1
Jugend in Arbeit plus

C1.1
Gegenstand der Férderung
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Gefordert wird die individuelle vermittlungsorientierte Beratung und Begleitung sowie die Einwer-
bung und Vermittlung geeigneter Arbeitsplatze fir arbeitslose Jugendliche mit Unterstiitzungs-
bedarf, die zum Zeitpunkt der Zuweisung das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

C12
Zuwendungsempfangende

C1.2.1
Beratung, Integrationsbegleitung und Begleitung wahrend der Beschaftigungsphase sowie Ver-
waltungstatigkeit im Rahmen der Umsetzung der Beratungsforderung

Trager der Regionalagenturen, Kommunen oder andere geeignete Trager

C1.2.2
Arbeitsplatzakquisition, Vermittlung und Begleitung wahrend der Beschaftigung sowie Koordinie-
rung

Kammerorganisationen sowie geeignete Trager

C13
Zuwendungsvoraussetzungen

- Die Zuweisung von Jugendlichen zur Initiative Jugend in Arbeit plus erfolgt durch die
Agenturen flr Arbeit, die ARGEN und die Optionskommunen.

- Die Beratungsleistungen werden bis zum Ausscheiden eines Jugendlichen aus der Initiati-
ve gewahrt.

- Die Abrechnung der Beratungsschritte setzt eine llickenlose Dokumentation der Bera-
tungsschritte im Berichtssystem voraus.

C14
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

C14.1
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

C14.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.

C14.3
Forderhodhe

C1.4.31
Beratung, Integrationsbegleitung und Begleitung wahrend der Beschaftigungsphase
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Fir die Beratungsleistung gelten dabei folgende Festbetrage in Form von Pauschalen:

C1.4.3.11
Persdnliche Kontaktaufnahme und ausfihrliche Einstiegsberatung 300 €

C1.4.3.1.2
Integrationsbegleitung in Beschaftigung (inkl. Arbeitsaufnahme):

- Aufnahme eines Beschaftigungsverhaltnisses,
das durch einen Kammerkoordinator vermittelt wurde 650 €
oder

- Aufnahme einer Beschaftigung auBerhalb der
Initiative (Selbstsucher, incl. Aufnahme einer
beruflichen Erstausbildung) 300 €

C1.4.31.3
Betreuung wahrend der betrieblichen Beschaftigungsphase, soweit das Arbeitsverhaltnis durch
einen Kammerkoordinator vermittelt wurde:

- Gesprach zu Beginn der Beschaftigungsphase 100 €
- Gesprach in der Mitte der Beschaftigungsphase 100 €

- Perspektivgesprach zum Ende der Beschaftigungsphase 200 €
C1.4.3.2

Férderung pro Kammerfachkraft fir Arbeitsplatzakquisition, Vermittiung und Begleitung wahrend
der Beschaftigung sowie Koordinierung

Festbetrag fir Personalausgaben sowie Ausgaben fir Verwaltung und Reisekosten in Hohe von
70.000 €.

C1.4.3.3
Programmbezogene Verwaltungstatigkeit im Rahmen der Umsetzung der Beratungsforderung

Bis zu einer Anzahl von 400 Erstkontakten: Festbetrag in Hohe von 45 € pro Jugendlichen. Fur
darliber hinaus zugewiesene Jugendliche erfolgt keine weitere Férderung.

c2
100 zusatzliche Ausbildungsplatze fur behinderte Jugendliche und junge Erwachsene in Nord-
rhein-Westfalen

C21
Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die berufliche Ausbildung von behinderten Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen aus Nordrhein-Westfalen, z.B. mit K&rperbehinderung, Sinnesbehinderung / Kommunikati-
onsbehinderung, psychischer Behinderung, Mehrfachbehinderung.
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C22
Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung fir die Gewahrung einer Zuwendung:
C2.21
- Der Antragstellende

- ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HWO) ausbil-
dungsberechtigt,

- kann auf Grund seiner Ausstattung und Kompetenzen die behinderungsspezifische Be-
gleitung der Auszubildenden gewahrleisten (Einrichtungen gem. § 35 SGB IX) und

- verfugt Uber freie Kapazitaten.

- Der Berufliche Bildungstrager (Antragstellende) schlieBt den Ausbildungsvertrag mit der
oder dem Jugendlichen und fiihrt die Ausbildung verantwortlich durch.

- Ausgebildet werden Ausbildungsberufe mit und ohne Fortsetzungsmoglichkeiten nach § 4
BBIiG, § 64 bis 66 BBiG oder nach § 42 HWO.

C222

Mehr als die Halfte der praktischen Ausbildung erfolgt in einem Betrieb des ersten Arbeitsmark-
tes. Die sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchfihrung der Berufsausbildung
mussen bei dem Betrieb flir Dauer und Inhalt dieser Ausbildungsanteile gewahrleistet sein.

Der jeweilige Bildungstrager akquiriert den Betrieb und schlieBt mit ihm einen Kooperationsver-
trag ab, in dem die beidseitigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten (insbesondere Umfang und
Inhalte der praktischen Ausbildung, gegenseitige Information und Zusammenarbeit) vereinbart
werden.

Cc224
Die Ausbildung ist dem Bedarf der Zielgruppe entsprechend mit sozialpadagogischer Betreuung,
Stltz- und Forderunterricht sowie Fallsteuerung/Coaching durch den Bildungstragenden zu flan-
Kieren.

C225
Voraussetzung fir die Bewilligung ist eine verbindliche, zielvereinbarende Abstimmung mit dem
flr Arbeit zustandigem Ministerium, die dem Antrag beizufligen ist.

Cc23
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

C 2.31
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung
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C2.3.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.

C2.33
Forderhohe

Der Festbetrag betragt 640 € je Ausbildungsplatz und Monat.

C24
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

C2.41
Die Forderdauer betragt maximal 24 Monate.

Sollten es die individuellen Voraussetzungen der oder des Jugendlichen zulassen und wird die
finanzielle Forderung Uber diesen Zeitraum hinaus und bis Ende der Ausbildung seitens der Ar-
beitsverwaltung zugesagt, sind auch langere Ausbildungen forderbar. In diesen Fallen bezieht

sich die Férderung auf Ausbildungsinhalte, die bis zum Ende des Férderzeitraums erreicht wer-
den konnen. Die Ausbildungsteilziele werden vom Bildungstrager definiert und deren Zielerrei-
chung angemessen dokumentiert.

C24.2
Teilnehmerabbruch:

Die Pauschale wird monatlich fir jeden besetzten Teilnehmendenplatz ausgezahlt, wenn der
Teilnahmeplatz im Abrechnungsmonat durchgehend besetzt war. Bei einem vorzeitigen Aus-
scheiden eines Teilnehmenden soll eine Ersatzzuweisung vorgenommen werden. Sollte dieses
aufgrund von Umstanden, die der Projekttrager nicht zu vertreten hat, nicht umgehend maglich
sein, gilt der Teilnehmendenplatz bis zum Ende des auf das Ausscheiden folgenden Monats als
Joesetzt”.

C3
Stutzlehrer

C 31
Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die berufsbezogene Allgemeinbildung fiir Teilnehmende an arbeitspolitischen
MaBnahmen (Stitzlehrerin oder Stutzlehrer) in Jugendwerkstatten gem. Landesjugendplan
Nordrhein-Westfalen.

C3.2
Zuwendungsempfangende

Trager von Jugendwerkstatten gem. Landesjugendplan Nordrhein-Westfalen.
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C33
Zuwendungsvoraussetzungen/-ausschluss

C 3.31
Die Notwendigkeit zur Beschaftigung einer Stiltzlehrerin oder eines Stitzlehrers ergibt sich aus
der Teilnehmerstruktur.

C3.3.2
Forderausschluss/-beschrankung

- Der Personalschlissel darf eine Grenze von 1:10 nicht unterschreiten.

- Flr Zeiten der Beschaftigung ist die Forderung einer Stltzlehrerin oder eines Stltzlehrers
nicht maoglich.

C34
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

C 3.4
Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung

C3.4.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben

C3.4.3
Forderhohe

Der Festbetrag betragt 53.783 € je Fachkraft und Jahr.

c4
Forderung der Integration lernbehinderter Jugendlicher in Ausbildung - ILJA

C4
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Projekte, die zur Verbesserung der Integration in Ausbildung von benachteilig-
ten Jugendlichen mit Forderbedarf nach § 5 Absatz 1 der Verordnung Uber die sonderpadagogi-

sche Forderung, den Hausunterricht und die Schule fir Kranke in einer Region (Kreis oder kreis-

freie Stadt) beitragen.

Dazu kdnnen im Einzelnen folgende MaBnahmen gefordert werden:

C 4.1
Strukturelle MaBnahmen
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Schaffung und Aufrechterhaltung eines Netzwerkes zwischen allen beteiligten regionalen Akteu-
ren (insbesondere Schulen der Sekundarstufe | und des Berufskollegs, Schulaufsicht, Arbeits-
agentur, ARGE, Jugendhilfe, Sozialpartner, Kammern) zur systematischen Begleitung von Ju-
gendlichen mit Férderbedarf.

C4.1.2
Begleitung / Coaching

Dauerhafte Begleitung / Coaching durch ehrenamtliche Lotsen von Jugendlichen mit Férderbe-
darf beim Ubergang von Schulen der Sekundarstufe | in eine berufliche Ausbildung:

Cc4.1.21
Bereitstellung einer Aufwandsentschadigung fir die ehrenamtlichen Lotsen,

C4.1.2.2
Akquise, professionelle Begleitung und Qualifizierung der ehrenamtlichen Lotsen.

c4.13
Férderung der Ausbildungsreife junger Menschen.

C4.1.4
Berufsvorbereitende BildungsmaBnahmen

Berufsvorbereitende MaBnahmen, die die Aufnahme einer Ausbildung vorbereiten oder der be-
ruflichen Eingliederung dienen.

c4.2
Zuwendungsempfangende

Kreise und kreisfreie Stadte

C4.3
Zuwendungsvoraussetzungen

- Flr das Projekt gibt es keine andere bzw. keine ausreichende Finanzierung.

- Die aktive Unterstltzung der relevanten verantwortlichen regionalen Akteure ist durch let-
ter of intent nachzuweisen und eine breite Beteiligung der allgemein bildenden Schulen, soweit
in ihnen Jugendliche der Zielgruppe beschult werden, ist sicher zu stellen.

- Die Schaffung und Aufrechterhaltung eines Netzwerkes (strukturelle MaBnahme) ist zwin-
gend Teil des Projekts. Die Finanzierung der hierflr notwendigen Personal- und arbeitsplatzbe-
zogenen Sachausgaben (Burobedarf, Arbeitsmaterial, Ausstattung u.d.) erfolgt aus kommunalen
Mitteln. Sonstige Sachausgaben (z.B. fur Veranstaltungen) sind forderfahig.

c4.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung
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C4.41
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung
Ausnahme C 4.1.2.1: Festbetragfinanzierung

C4.4.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.

Bei C 4.1.1 (Strukturelle MaBnahmen) und C 4.1.2 (Begleitung/Coaching) fiir Personalausgaben
max. Entgeltgruppe 12, Stufe 5 TV-L.

Ausnahme C 4.1.2.1: Aufwandsentschadigung fir Lotsen

C4.4.3
Forderhohe

Bis zu 80 v.H. der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben.
Ausnahme C 4.1.2.1: 120 € pro Lotse und Jahr.

C4.4.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Zu C 4.1.3und C 4.1.4:

Vor Durchflihrung der konkreten MaBnahme ist die Einwilligung der Bewilligungsbehérde einzu-
holen. Zur Prifung ist dieser ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen.

C5
Forderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren

C 5.1
Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die Beratung und Begleitung erwerbsloser Menschen, von Arbeitslosigkeit be-
drohter Menschen, Berufsriickkehrender sowie Beschaftigter mit aufstockenden SGB lI-Leistun-
gen.

C5.11
Erwerbslosenberatungsstellen

Die Ratsuchenden erhalten Unterstlitzung zu ihrer weiteren beruflichen Entwicklung. Sie werden
Uber Qualifizierungs- und Beschaftigungsmaoglichkeiten informiert, bezuglich ihrer wirtschaftli-
chen und psychosozialen Situation beraten und erhalten rechtskreistibergreifende Unterstiitzung
bei rechtlichen Fragen. Die Einrichtungen er6ffnen Wege zu weiteren Hilfeangeboten und stellen
die erforderlichen Kontakte her.
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C5.1.2
Arbeitslosenzentren

Die Einrichtungen bieten mit ihrem niedrigschwelligen Ansatz Begegnungsmaoglichkeiten und so-
ziale Kontakte, durch die negative Auswirkungen von Arbeitslosigkeit (Marginalisierung) zumin-
dest abgemildert werden kénnen und schlieBen die Betroffenen fir weiterfihrende Beratungs-
angebote auf.

C5.2
Zuwendungsvoraussetzungen

C5.21
Vorlage eines Fachkonzeptes bei Antragstellung.

C5.22
Ausreichende und angemessene Raumlichkeiten, regelmaBige Offnungszeiten

- Erwerbslosenberatungsstellen: separater Raum zur vertraulichen und ungestérten Bera-
tung der Rat suchenden Menschen.

- Arbeitslosenzentren: Raumlichkeiten zur Durchfliihrung von Gruppenangeboten mit min-
destens 20 Teilnehmenden, separater Raum fir vertrauliche Gesprache.

- Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren: regelmaBige Offnungszeiten an
mindestens 5 Tagen in der Woche mit insgesamt 30 Wochenstunden.

C5.23
Fachpersonal flr Erwerbslosenberatungsstellen:

- Mindestens Abschluss eines Bachelor-Studienganges oder Fachhochschulabschluss.
- Anderweitig erworbene Qualifikationen sind auf Antrag forderfahig.

C5.3
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

C 5.3.1
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

C5.3.2
Bemessungsgrundlage

Personal- und Sachausgaben.
Erwerbslosenberatungsstellen:
Flr Personalausgaben max. Entgeltgruppe 10, Stufe 5 TV-L.
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C5.3.3
Forderhohe

Erwerbslosenberatungsstellen:

Bis zu 80% der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben.

Flr Sachausgaben gilt ein Hochstbetrag von 15.600 € pro Jahr und Stelle.
Arbeitslosenzentren:

Bis zu 50% der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben.

Hochstbetrag: 31.200 €

C5.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Zweckgebundene Beitrage Dritter bleiben bei der Bemessung der Zuwendung auBer Betracht
und kénnen den Eigenanteil vollstandig ersetzen.

Il.
Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt am Tag nach Veroffentlichung im Ministerialblatt NRW in Kraft. Sie tritt auBer
Kraft am 31.12.2015.

-MBI. NRW. 2011 S. 152

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 53 /54



Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 54 /54


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/12685-16160-mbl13-1anlage1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung unter Einbeziehung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Förderrichtlinie) RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales 

	Nicht gefördert werden:
	Beratungen,
	Anlagen

